
Landtag von Baden-Württemberg
17. Wahlperiode

1
Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.

Antrag
der Fraktion GRÜNE,
der Fraktion der CDU,
der Fraktion der SPD und
der Fraktion der FDP/DVP

Anpassung der Abgeordnetenentschädigung

Der Landtag wolle beschließen,
den nachstehenden Antrag anzunehmen:

   I.  Die Entschädigung gemäß § 5 Absatz 1 des Abgeordnetengesetzes (AbgG) wird 
aufgrund von § 5 Absatz 3 AbgG zum 1. Juli 2021, zum 1. Juli 2022, zum 1. Juli 
2023, zum 1. Juli 2024 und zum 1. Juli 2025 an die jeweils eingetretene Einkom-
mensentwicklung angepasst. Maßstab hierfür ist die vom Statistischen Landes-
amt festgestellte Veränderung des Nominallohnindex für Baden-Württemberg.

 II.  Die Kostenpauschale in § 6 Absatz 2 AbgG wird aufgrund von § 6 Absatz 3 
AbgG zum 1. Juli 2021, zum 1. Juli 2022, zum 1. Juli 2023, zum 1. Juli 2024 
und zum 1. Juli 2025 an die jeweils eingetretene Kostenentwicklung angepasst. 
Maßgeblich hierfür ist die vom Statistischen Landesamt festgestellte Verände-
rung des Verbraucherpreisindex für Baden-Württemberg.

III.  Der Vorsorgebeitrag nach § 11 Absatz 1 AbgG wird aufgrund von § 11 Absatz 5 
AbgG zum 1. Juli 2021, zum 1. Juli 2022, zum 1. Juli 2023, zum 1. Juli 2024 und 
zum 1. Juli 2025 an die Entwicklung des Höchstbeitrags zur allgemeinen Renten-
versicherung angepasst.

IV.  Die Präsidentin wird gebeten, die jeweils neuen Beträge der Entschädigung 
nach § 5 Absatz 1 AbgG, der Kostenpauschale nach § 6 Absatz 2 AbgG sowie 
des Vorsorgebeitrags nach § 11 Absatz 1 AbgG im Gesetzblatt für Baden-Würt-
temberg zu veröffentlichen.

21.5.2021

Schwarz, Andreas
und Fraktion

Hagel
und Fraktion

Stoch
und Fraktion

Dr. Rülke
und Fraktion
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B e g r ü n d u n g

Das Abgeordnetengesetz sieht ein Verfahren für die Anpassung der steuerpflichtigen 
Abgeordnetenentschädigung, der steuerfreien Kostenpauschale und des Vorsorge-
beitrags vor.

Dieses Verfahren soll für die Anpassungszeitpunkte der 17. Wahlperiode bestätigt 
werden.


